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Vorwort 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unsere bayerische Landwirtschaft ist geprägt von bäuerlichen Familienbetrieben und einem 
traditionell hohen Anteil an kleinstrukturierten Nebenerwerbsbetrieben. Diese landwirt-
schaftliche Struktur sorgt zugleich für sichere Lebensmittel, erhält unsere vielfältige Kul-
turlandschaft und trägt damit auch zum wirtschaftlichen Erfolg des Tourismus im ländlichen 
Raum bei.  

Bayern hat sich das Ziel gesetzt, den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutz-
mitteln bis 2028 um die Hälfte zu reduzieren. Dies ist eine enorme Herausforderung und 
kann nur gemeinsam mit unseren Landwirtinnen und Landwirten gelingen. Wir müssen die 
Reduktion von Pflanzenschutzmitteln zusammenbringen mit Ertragssicherheit und einer 
weiterhin hohen Qualität unserer landwirtschaftlichen Erzeugnisse. 

Mit dieser Aufgabe lassen wir unsere Landwirtinnen unsere Landwirte nicht allein und un-
terstützen sie intensiv bei der Umsetzung dieser Ziele. In zahlreichen Forschungsprojekten 
entwickeln wir Reduktionsstrategien und Alternativen zum chemisch-synthetischen Pflan-
zenschutz und testen sie auf ihre Praxistauglichkeit. Diese Erkenntnisse aus der Forschung 
teilen wir über unsere Bildungs- und Beratungsangebote mit und bringen sie so direkt zu 
unseren Landwirtinnen und Landwirten und in die Öffentlichkeit. 

Mit Fördermaßnahmen im Rahmen des KULAP honorieren wir zudem das höhere Risiko 
und den höheren Arbeitsaufwand, der mit einer Reduktion von Pflanzenschutzmitteln ein-
hergeht. Mit dem Förderprogramm BaySL Digital unterstützen wir innovative Pflanzen-
schutztechnik. Darüber hinaus bauen wir den ökologischen Landbau stetig weiter aus. Denn 
auch damit können wir eine deutliche Reduzierung des chemisch-synthetischen Pflanzen-
schutzmitteleinsatzes erreichen. 

Dem Bericht liegen Daten zum Pflanzenschutz in den Kulturen Mais, Winterweizen, 
Winter- und Sommergerste, Winterraps, Zuckerrüben, Kartoffeln, Äpfel, Weinreben sowie 
Hopfen zu Grunde. Der Berichtszeitraum umfasst dabei die Auswertung von Daten aus den 
Jahren 2014 bis 2022. Demnach reduzierte sich im Vergleich zum fünfjährigen Mittel der 
Jahre 2014 bis 2018 die Menge der eingesetzten chemisch-synthetischen Wirkstoffe bis 
2022 um knapp 19 Prozent.  

Neben der eingesetzten Menge an Wirkstoffen, gibt der Bericht auch Auskunft über das 
Risiko, das von den eingesetzten Wirkstoffen ausgeht. Diese Berechnung basiert auf dem 
Modell des Harmonisierten Risikoindikators, in der Fachwelt „HRI 1“ genannt, das auch 
auf europäischer Ebene zum Einsatz kommt. Demzufolge lag das Risiko der ausgebrachten 
Pflanzenschutzmittel in Bayern im Jahr 2021 um 51 Prozent niedriger als im fünfjährigen 
Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2018. 

Der Bericht bietet auf rund 80 Seiten ausführliche Informationen und Transparenz.  

München, im Juni 2024 

 
 
Michaela Kaniber 
Bayerische Staatsministerin 
für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus 





Einleitung 9 
 
 

Zusammenfassung 

In Bayern werden Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft, im Wald, in Siedlungen und 
im Verkehrsbereich eingesetzt. Bayern ist eine der führenden Kernregionen der Land- und 
Ernährungswirtschaft in Europa. Die Landwirtschaft in Bayern erzeugt vielfältige, 
qualitativ hochwertige Lebensmittel und nachwachsende Rohstoffe für die energetische und 
stoffliche Verwertung auf gesunden und fruchtbaren Böden. Pflanzenschutzmaßnahmen 
müssen nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis durchgeführt werden. Das Leit-
bild ist der integrierte Pflanzenschutz, wonach unter Berücksichtigung biologischer, bio-
technischer, pflanzenzüchterischer sowie anbau- und kulturtechnischer Maßnahmen die 
Anwendung chemischer Pflanzenschutzmittel auf das unbedingt notwendige Maß be-
schränkt werden soll.  

Der Pflanzenschutz wird von der EU sehr umfassend geregelt. Umgesetzt wird das EU-
Recht in Deutschland vor allem mit dem Pflanzenschutzgesetz und mehreren Verordnun-
gen. Alle beruflichen Verwender von Profi-Pflanzenschutzmitteln müssen die allgemeinen 
Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes einhalten. Das Prinzip ist: So wenig wie mög-
lich, so viel wie nötig. 

Im Mai 2019 wurde das Maßnahmenpaket des Bayerischen Staatsministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten zugunsten der Artenvielfalt und Naturschönheiten in 
Bayern veröffentlicht. Die Maßnahmen sollen zum Erhalt und zur Steigerung der Artenviel-
falt in Bayern beitragen. Die Halbierung des Pflanzenschutzes wurde als Maßnahme formu-
liert, die neben der Landwirtschaft auch weitere Anwendungsbereiche, wie Kommunen oder 
Haus- und Kleingärten erfasst. Im März 2022 bekannte sich der Bayerische Landtag zum 
Aktionsplan zur Halbierung des chemisch-synthetischen Pflanzenschutzes in Bayern bis 
2028. Als Ausgangsbasis für den Pflanzenschutzmitteleinsatz in Bayern soll das 5-jährige 
Mittel der Jahre 2014 bis 2018 verwendet werden. Als chemisch-synthetische Pflanzen-
schutzmittel werden Pflanzenschutzmittel verstanden, deren Wirkstoffe nicht im ökologi-
schen Landbau zugelassen sind. Daher werden Wirkstoffe, die im ökologischen Landbau 
zugelassen sind, nicht in die Betrachtung der Gesamtmenge einbezogen. Ebenso finden 
inerte Gase und andere Mittel im Vorratsschutz keine Berücksichtigung. Im Vordergrund 
steht zunächst, die Entwicklung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes in Bayern ab 2014 zu 
beschreiben, und eine Basislinie bezogen auf den Referenzzeitraum von 2014 bis 2018 für 
das Ziel einer 50 %-Reduktion des Einsatzes chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel 
bis 2028 zu schätzen. 

Für den Zeitraum von 2014 bis 2022 wurden Daten des Marktforschungsunternehmens 
Kynetec Germany GmbH zum Pflanzenschutz in Mais, Winterweizen, Wintergerste, Som-
mergerste, Winterraps, Zuckerrüben, Kartoffeln, Apfel und Weinreben ausgewertet. Die 
Daten zum Pflanzenschutz im Hopfen stammen von bayerischen Erhebungsbetrieben aus 
dem Panel Pflanzenschutzmittel-Anwendungen (PAPA) und Vergleichsbetrieben aus dem 
Netz Vergleichsbetriebe Pflanzenschutz des Nationalen Aktionsplanes zur nachhaltigen 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln (NAP). Die genannten Kulturen decken ca. 83 % 
der konventionell bewirtschafteten Fläche mit Status Ackerland oder Dauerkultur ab und 
sind besonders relevant für den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln. 

Im Mittel der Jahre von 2014 bis 2018 lag die auf Bayern hochgerechnete Menge an che-
misch-synthetischen Wirkstoffen in den betrachteten Kulturen insgesamt bei 2879 t pro 
Jahr. Seit 2016 ist ein Rückgang der Wirkstoffmenge zu beobachten. Im Vergleich zum 
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1 Einleitung 

1.1 Relevante Anwendungsbereiche für den Pflanzenschutz 
Der Freistaat Bayern ist mit 7,05 Mio. ha das flächenmäßig größte Bundesland Deutsch-
lands und verfügt unter den Bundesländern über die größte landwirtschaftlich genutzte Flä-
che. Die Landwirtschaft prägt mit einem Anteil von rund 46 % an der Gesamtfläche das 
Bild der bayerischen Kulturlandschaft ganz entscheidend (Abb. 1). Der Wald nimmt etwa 
35 % der Landesfläche ein, während Siedlungsräume (8 %) und Verkehr (5 %) geringere 
Anteile haben. Pflanzenschutzmittel kommen in allen genannten Bereichen zur Anwen-
dung.  
 

 

Abb. 1: Anteile an der bayerischen Gebietsfläche von 7,05 Mio. ha in Prozent (1) 

 

1.1.1 Landwirtschaft 

Bayern ist eine der führenden Kernregionen der Land- und Ernährungswirtschaft in Europa. 
Die bayerische Land- und Ernährungswirtschaft ist wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig 
eingebettet in regionale, nationale und internationale Rahmenbedingungen, die sich laufend 
verändern (2). 

Die Landwirtschaft in Bayern erzeugt vielfältige, qualitativ hochwertige Lebensmittel und 
nachwachsende Rohstoffe für die energetische und stoffliche Verwertung auf gesunden und 
fruchtbaren Böden. Die multifunktionale Ausrichtung der bäuerlichen Betriebe geht aber 
weit über die reine Produktionsfunktion hinaus. Moderne landwirtschaftliche Betriebe er-
füllen heute zusätzlich Dienstleistungs-, Öko- und Ausgleichsfunktionen für Gesellschaft, 
Natur und Umwelt. Durch die Gestaltung sogenannter „weicher“ Standortfaktoren machen 
sie Bayern als Standort für Wirtschaft und Gesellschaft attraktiv. Die Landwirtschaft er-
bringt zudem vielfältige Vorleistungen für andere Wirtschaftsbereiche und trägt so maßgeb-
lich zur Entwicklung und Stabilität der ländlichen Räume bei. Bäuerinnen und Bauern er-
halten und pflegen mit ihrer Arbeit die abwechslungsreiche Kulturlandschaft, die von Ein-
heimischen ebenso geschätzt wird wie von Urlaubern und Erholungssuchenden aus aller 
Welt (2). 
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1.1.2 Wald 

Bayern ist das Waldland Nummer 1 in Deutschland. Fast jeder vierte Hektar deutscher Wald 
liegt in Bayern und fast jeder dritte Festmeter Holz steht in den Wäldern des Freistaats. Der 
Wald als unser „grünes Drittel“ ist gleichzeitig umweltfreundliche Produktionsstätte für den 
nachwachsenden Rohstoff Holz zur energetischen und stofflichen Nutzung, Bollwerk ge-
genüber Naturgefahren wie Hochwasser oder Lawinen, Quelle sauberer Luft und von Trink-
wasser, Hort der Biodiversität sowie ein natürlicher Erholungsraum für unsere Bevölkerung 
(2). 

Die Waldfläche in Bayern beträgt rund 2,6 Mio. ha. Ein Anteil von 30 % der Gesamtwald-
fläche ist Staatswald, der sich im Eigentum des Freistaats Bayern befindet und zum größten 
Teil durch das Unternehmen Bayerische Staatsforsten AöR (BaySF) bewirtschaftet wird 
(Abb. 2). 

 

 

Abb. 2: Anteile an der Besitzstruktur der Waldfläche in Bayern (2) 

 

Um die ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Ansprüche an den Wald aus-
gewogen und umfänglich zu erfüllen, soll die gesamte Waldfläche in Bayern nachhaltig 
bewirtschaftet werden. Die rund 700.000 bayerischen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer 
werden dabei vom Freistaat Bayern intensiv unterstützt: ob durch Beratung, finanzielle För-
derung oder die Stärkung ihrer forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse. Gemeinsames Ziel 
ist es, die Wälder für Herausforderungen wie den Klimawandel fit zu machen und dafür 
Sorge zu tragen, dass künftige Generationen mindestens den gleichen Nutzen aus den Wäl-
dern ziehen können wie wir heute. Die Pflege und der Erhalt des Waldes sind aktive Da-
seinsvorsorge (2). 

 

Pflanzenschutzmittel werden im Wald nur als „letztes Mittel der Wahl“ eingesetzt. Ledig-
lich wenn vorbeugende oder mechanische Regulierungsmaßnahmen nicht wirksam sind und 
Schäden an Waldbeständen, Kulturen oder Pflanzenerzeugnissen drohen, ist der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln in Ausnahmesituationen möglich. 
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1.1.3 Freizeitgartenbau 

Der Freizeitgartenbau hat in Bayern einen wichtigen ökologischen, sozioökonomischen, 
psychotherapeutischen und kulturellen Stellenwert. Rund 2 Millionen Hobbygärtnerinnen 
und Hobbygärtner bewirtschaften eine Fläche von zusammen rund 135.000 ha (10). 

Im Freizeitgartenbau wird unterschieden zwischen den Hausgärten und den Kleingärten. 
Der Hausgarten wird definiert als eine Form des Nutz- und Wohngartens in unmittelbarer 
Nähe zum Wohnhaus, welches sich von einer Gartenlaube mit Ferienhauscharakter unter-
scheidet (11). Ein Kleingarten ist gemäß Bundeskleingartengesetz definiert als ein Garten, 
der (1) dem Nutzer (Kleingärtner) zur nichterwerbsmäßigen gärtnerischen Nutzung, insbe-
sondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf, und zur Erholung 
dient (kleingärtnerische Nutzung) und (2) in einer Anlage liegt, in der mehrere Einzelgärten 
mit gemeinschaftlichen Einrichtungen, zum Beispiel Wegen, Spielflächen und Vereinshäu-
sern, zusammengefasst sind (Kleingartenanlage).  

Umfragen und Experteninterviews zeigten, dass Freizeitgärtner Pflanzenschutz betreiben, 
um in erster Linie schöne und gesunde Pflanzen zu besitzen (11). Während im Kleingarten-
bereich insbesondere der Anbau von Obst und Gemüse für den eigenen Bedarf im Vorder-
grund steht, geht der Trend im Hausgartenbereich zum pflegeleichten Garten mit größerem 
Anteil an Rasenflächen und Ziergehölzen. Aus der Sicht von Experten (Beratung, Verbände, 
Behörden) gibt es zwar eine vermehrt kritische Haltung in Bezug auf Pflanzenschutzmittel 
und bisweilen den bewussten Verzicht darauf sowie die Nutzung von umweltfreundlichen 
Alternativen und resistenten Sorten. Insbesondere im Hausgartenbereich, wo Zeitmangel 
und Erholungsbedürfnisse dominieren und man häufig mit einfachen Maßnahmen schnelle 
und dauerhafte Erfolge erzielen will, wird der Herbizideinsatz jedoch als sehr hoch (bis zu 
75 % aller möglichen Pflanzenschutzmaßnahmen) eingestuft. 

 

1.1.4 Flächen für die Allgemeinheit 

Pflanzenschutzmittelanwendungen im Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau betreffen 
häufig Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind. Sofern diese Flächen nicht aus-
drücklich temporär für die Allgemeinheit gesperrt sind, zählen dazu insbesondere öffentli-
che Parks und Gärten, Grünanlagen in öffentlich zugänglichen Gebäuden, öffentlich zu-
gängliche Sportplätze einschließlich Golfplätze, Schul- und Kindergartengelände, Spiel-
plätze, Friedhöfe sowie Flächen in unmittelbarer Nähe von Einrichtungen des Gesundheits-
wesens.  
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Abb. 3: Öffentliche Gärten zählen zu den Flächen für die Allgemeinheit (Foto: Hans-Peter 
Oetelshofen, LfL) 

 

Der Gesetzgeber hat in § 17 Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) einen besonderen Schutz für 
die Allgemeinheit im Gesetz verankert. Damit ist auf Flächen, die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind, die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln so weit wie möglich zu mini-
mieren. Pflanzenschutzmitteln mit geringem Risiko für Personen, die sich in der Nähe dieser 
Flächen aufhalten, sowie biologischen und nichtchemischen Bekämpfungsmaßnahmen ist 
hier der Vorzug zu geben (12). 

 

1.1.5 Nichtkulturland 

Unter Nichtkulturland sind befestigte Freilandflächen und sonstige Freilandflächen zu ver-
stehen, die weder landwirtschaftlich noch forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt wer-
den. Unter gärtnerischer Nutzung ist dabei jede gärtnerische Nutzung zu verstehen, auch 
diejenige in Haus- und Kleingärten, Parks, Grünanlagen, Sportanlagen, Golfplätzen sowie 
auf Friedhöfen. Beispiele für Nichtkulturland sind Industrie-, Wege- und Verkehrsflächen, 
Gleisanlagen, Flächen mit landwirtschaftlich, nicht genutzten Pflanzenbeständen, Flächen 
an und in Gewässern, Böschungen, Feldraine, Feldgehölze, Hecken, die keiner regelmäßi-
gen Pflege unterliegen, Hof- und Betriebsflächen, Parkplätze, Grundstücks- und Garagen-
einfahrten, Geh- und Radwege, Bürgersteige, Tribünen, Treppenanlagen sowie nicht be-
grünte Flächenanteile von Sportplätzen (13).  
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Abb. 4: Auf gepflasterten und anderweitig befestigten Flächen ist die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln grundsätzlich verboten (Fotos: Jakob Maier, LfL). 

 

Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Nichtkulturland ist grundsätzlich verboten. 
Laut § 12 Absatz 2 des Pflanzenschutzgesetzes kann die zuständige Behörde aber Ausnah-
men für die Anwendung zugelassener Pflanzenschutzmittel auf Nichtkulturland genehmi-
gen, wenn der angestrebte Zweck vordringlich ist und mit zumutbarem Aufwand auf andere 
Art nicht erzielt werden kann und wenn überwiegende öffentliche Interessen, insbesondere 
des Schutzes der Gesundheit von Mensch und Tier oder des Naturhaushaltes, nicht entge-
genstehen. Die Bekämpfung von unerwünschtem Pflanzenbewuchs im Rahmen der Vege-
tationskontrolle erfordert von den dafür Verantwortlichen die Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Interessenlagen und gesetzlichen Vorgaben (12). 

 

1.2 Rechtliche Regelungen 
Der Pflanzenschutz wird von der EU sehr umfassend geregelt. Die EU-Verordnung zum 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (Verordnung (EG) Nr. 1107/2009) regelt die 
Prüfung und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln und Wirkstoffen sowie weitere Fragen 
wie Parallelimporte, Kontrollen oder Aufzeichnungspflichten. Die Richtlinie 2009/128/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft 
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Abb. 5: Das Konzept des integrierten Pflanzenschutzes 

 

Um die Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes in den Betrieben voranzubringen und 
überprüfen zu können, wurde von den Bundesländern die Broschüre „Die allgemeinen 
Grundsätze des Integrierten Pflanzenschutzes – Hilfe zur Umsetzung und Dokumentation“ 
(14) erstellt. Diese Broschüre enthält einen einseitigen Fragebogen, der vom Betrieb auszu-
füllen und bei einer Überprüfung vorzulegen ist. Der ausgefüllte Fragebogen ist vom Be-
trieb mit den sonstigen Unterlagen und Nachweisen zum Pflanzenschutz aufzubewahren.  

Seit 2012 sind sachkundige Personen verpflichtet, jeweils innerhalb eines Zeitraums von 
drei Jahren ab der erstmaligen Ausstellung eines Sachkundenachweises eine anerkannte 
Fortbildungsmaßnahme wahrzunehmen. Kernthemen sind dabei der integrierte Pflanzen-
schutz und Rechtsgrundlagen. 

Die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln wird 
über entsprechende Kontrollen geprüft. Die Kontrollen erfolgen auf Basis des Handbuchs 
des bundesweit geltenden Pflanzenschutz-Kontrollprogramms (15). 

 

1.3 Daten zum Pflanzenschutz in Deutschland  

1.3.1 Anzahl zugelassener Pflanzenschutzmittel und Wirkstoffe 

Im Jahr 2022 waren in Deutschland 1.000 Pflanzenschutzmittel (ohne Vertriebserweiterun-
gen) zugelassen. Während von 2000 bis 2008 die Zahl an Zulassungen abnahm, steigen sie 
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seit 2009 wieder an. Die Zahl der zugelassenen Wirkstoffe in den Mitteln betrug im Jahr 
2022 281 (16). Die Anzahl der Wirkstoffe bleibt seit Jahren in etwa konstant. 

 

Abb. 6: Zahl zugelassener Pflanzenschutzmittel und Wirkstoffe von 2000 bis 2022 (16)1 

 

1.3.2 Absatz fertig formulierter Pflanzenschutzmittel 

Nach § 64 Pflanzenschutzgesetz sind Hersteller und Vertriebspartner von Pflanzenschutz-
mitteln verpflichtet, jährlich die Mengen abgesetzter Pflanzenschutzmittel und der darin 
enthaltenen Wirkstoffe an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit (BVL) zu melden. Das BVL veröffentlicht die Zahlen online unter dem Titel „Absatz 
an Pflanzenschutzmitteln in der Bundesrepublik Deutschland – Ergebnisse der Meldungen 
gemäß § 64 Pflanzenschutzgesetz“. In Summe wurden 2022 in Deutschland 93.679 t Pflan-
zenschutzmittel an den Handel abgegeben (Tab. 3). Auf Herbizide und Fungizide entfallen 
rund 85 % des Absatzes. 

 

 
1 Jüngster Bericht des BVL zum Pflanzenschutzmittel-Absatz für das Jahr 2022. 
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Tab. 3: Mengen von Pflanzenschutzmitteln (in t), die in den Jahren 2014 bis 2022 im In-
land abgegeben wurden, aufgeschlüsselt nach Wirkungsbereichen ( (16), (17), (18), (19), 
(20), (21), (22), (23), (24)) 

Wirkungsbereich 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Herbizide 53.774 49.126 45.853 50.092 44.777 42.550 43.088 47.327 48.269 

Fungizide, Bakterizide 33.186 35.472 33.292 33.376 29.411 26.719 24.886 25.781 30.072 

Insektizide, Akarizide 5.090 5.007 3.687 3.929 4.055 3.978 4.186 3.784 4.069 

Wachstumsregler 6.276 8.963 9.555 8.573 6.023 5.607 5.411 4.983 6.275 

Sonstige Mittel1 7.829 9.219 7.238 5.402 4.996 2.619 2.471 4.638 4.994 

Pflanzenschutzmittel insgesamt 106.155 107.787 99.625 101.372 89.262 81.473 80.042 86.513 93.679 

Ökomittel 5.690 6.651 5.625 6.984 6.909 5.811 6.569 7.499 9.778 

csPSM2 ohne Ökomittel 100.465 101.136 94.000 94.388 82.353 75.662 73.473 79.014 83.901 
1 Molluskizide, Rodentizide, etc. 
2 chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel 

 

Der Anteil der für den ökologischen Landbau zugelassenen Produkte am gesamten Pflan-
zenschutzmittelabsatz nimmt seit Jahren zu und machte im Jahr 2022 10,4 % aus.  

 

1.3.3 Absatzmengen bezogen auf Wirkstoffe 

Bei der Bewertung der Wirkung eines Pflanzenschutzmittels auf Schaderreger oder der Aus-
wirkungen auf Mensch und Umwelt müssen in erster Linie die Wirkstoffe betrachtet wer-
den. Abb. 7 zeigt die Entwicklung des Wirkstoffabsatzes seit 2013. Insgesamt wurden im 
Jahr 2022 über 32.000 t Wirkstoffe an den Handel abgegeben (ohne inerte Gase im Vorrats-
schutz), wobei 5.022 t auf Wirkstoffe entfallen, die im ökologischen Landbau eingesetzt 
werden dürfen (Tab. 4). 

 

 

Abb. 7: Inlandsabsatz Deutschland Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe nach Wirkstoffgrup-
pen 2013 bis 2022 (16) 
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Inerte Gase im Vorratsschutz (vor allem Kohlendioxid) zählen zu den Insektiziden, unter-
scheiden sich aber in der Anwendungsweise und Wirkstoff-Charakteristik von den anderen 
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen und werden daher häufig von der Bewertung des Wirk-
stoff-Absatzes ausgenommen (25).  

Nach Kohlendioxid (16.154 t) war Glyphosat (Herbizid, 3.915 t) im Jahr 2022 der am 
häufigsten abgegebene Wirkstoff gefolgt von Schwefel (Fungizid, 3.090 t) und Prosulfocarb 
(Herbizid, 1.667 t). Insgesamt waren 2022 5 der 10 häufigsten abgegebenen Wirkstoffe 
Herbizide. 

 

Tab. 4: Mengen von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen (in t), die in den Jahren 2014 bis 
2022 im Inland abgegeben wurden ( (16)- (24)) 

Wirkungsbereich 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Herbizide1 17.887 16.336 15.046 16.716 14.545 13.972 14.619 16.114 16.850 

Fungizide 12.669 12.539 12.145 13.271 11.686 10.222 9.510 9.699 11.529 

Insektizide und Akarizide2 1.061 1.026 817 857 888 950 1.080 858 969 

sonstige Wirkstoffe 727 697 376 358 334 263 399 361 371 
Wachstumsregler  
incl. Keimhemmungsmittel 2.171 3.675 3.871 3.381 2.138 2.089 2.233 1.995 2.419 

Wirkstoffe gesamt 34.515 34.273 32.255 34.583 29.591 27.496 27.841 29.027 32.138 

Davon Wirkstoffe aus Mitteln,  
die im ökologischen Landbau einsetz-
bar sind 

2.864 3.073 2.522 3.642 3.684 3.085 3.575 3.718 5.022 

Wirkstoffe konventionell 31.651 31.200 29.733 30.941 25.907 24.411 24.266 25.309 27.116 

Inerte Gase im Vorratsschutz 11.588 13.859 14.666 13.723 15.364 17.741 20.189 19.738 16.850 
1 einschl. Safener 
2 einschl. Synergisten 

 

Das BVL weißt explitzit darauf hin, dass es sich bei den Angaben zum Inlandsabsatz um 
Verkaufszahlen und nicht um Angaben zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln handelt. 
„Die gemeldeten Daten beziehen sich auf den Beginn der Handelskette. Es handelt sich also 
um Ware, die diejenigen, die eine Zulassung oder Genehmigung innehaben, an den Mitver-
trieb und den (Groß-)Handel abgeben. Daten zur Abgabemengen an Endkunden oder zur 
regionalen Verteilung der Absatzmenge auf einzelne Bundesländer bzw. Regionen liegen 
nicht vor.“ Konkrete Aussagen hinsichtlich der tatsächlichen Pflanzenschutzmittelanwen-
dung lassen sich daher aufgrund von Lagerhaltung, unterschiedlichen Standortbedingungen, 
Anbauarten und Fruchtfolgen ausgehend von den Absatzzahlen nicht treffen.  

 

1.3.4 Harmonisierte Risikoindikatoren 

Die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten berechnen jährlich harmonisierte Risikoindi-
katoren (HRI 1 und HRI 2), um Trends bei der Reduzierung der Risiken durch die Verwen-
dung von Pestiziden zu überwachen und potenzielle Risiken durch den Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln abzuschätzen. Grundlage hierfür ist die Rahmenrichtlinie zur nachhaltigen 
Verwendung von Pestiziden (Richtlinie 2009/128/EG). 

Da Pflanzenschutzmittel verschiedene Kategorien von Wirkstoffen enthalten, wurden Ge-
wichtungsfaktoren festgelegt. Diese richten sich nach der Einstufung der Wirkstoffe, die in 
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Abb. 9 zeigt die Entwicklung des HRI 2 für Deutschland. Der deutliche Anstieg in den 
letzten Jahren ist vor allem auf Notfallzulassungen mit Wirkstoffen der Gruppe 2 und 4 
zurückzuführen.  

 

 

 

Abb. 9: Harmonisierter Risikoindikator 2 für Pflanzenschutzmittelwirkstoffe berechnet 
für Deutschland (26)  

 

1.3.5 Bundesweite Erhebungen zum Pflanzenschutzmitteleinsatz 

Das übergeordnete Ziel des Nationalen Aktionsplans zur nachhaltigen Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln (NAP) ist es, die Risiken, die durch die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln entstehen können, weiter zu reduzieren. Im Rahmen des Projekts Netz Ver-
gleichsbetriebe Pflanzenschutz wird überprüft, ob und wie die Ziele des NAP erreicht wer-
den. Dabei werden Daten zur Intensität der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in den 
wichtigsten Kulturen gesammelt. Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln wird fachlich 
im Hinblick auf die Einhaltung des notwendigen Maßes bewertet, um so mögliche Defizite, 
weiteren Beratungsbedarf und Reduktionspotentiale aufzuzeigen (27).  

Die Verordnung (EG) Nr. 1185/2009 regelt die Erhebung von Daten über die landwirt-
schaftliche Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Zur Erfassung der realen Pflanzen-
schutzmittelanwendungen in Deutschland wurden kulturpflanzenspezifische Netze von Er-
hebungsbetrieben im Rahmen der sog. „PAPA-Erhebungen“ (Panel Pflanzenschutzmittel-
Anwendung) aufgebaut. Dabei werden Daten in neun Hauptkulturen gesammelt (28). Bei 
der Auswahl der Kulturen wurden diejenigen berücksichtigt, die die größte Relevanz für 
den NAP haben. Zur Beschreibung der Intensität der Anwendung von Pflanzenschutzmit-
teln werden der Behandlungsindex und die Behandlungshäufigkeit für die einzelnen Kultu-
ren berechnet. Ferner wird eine Hochrechnung der Wirkstoffmengen und behandelten Flä-
chen durchgeführt und ein Ranking bzgl. der eingesetzten Wirkstoffe erstellt.  

Die jährlich erhobenen Daten werden durch das Julius Kühn-Institut ausgewertet. Die Er-
gebnisse werden regelmäßig im Internet veröffentlicht und beziehen sich auf ganz Deutsch-
land (http://www.nap-pflanzenschutz.de, https://papa.julius-kuehn.de/). 

http://www.nap-pflanzenschutz.de/
https://papa.julius-kuehn.de/
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1.4 Reduktion des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln als Ziel in 
Bayern  

Im Mai 2019 wurde das Maßnahmenpaket des Bayerischen Staatsministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) zugunsten der Artenvielfalt und Naturschön-
heiten in Bayern veröffentlicht. Die Maßnahmen sollen zum Erhalt und zur Steigerung der 
Artenvielfalt in Bayern beitragen und umfassen u. a. die Förderung sowie den Ausbau von 
Bildung und Forschung im Ökolandbau, den Ausbau der Wildlebensraumberatung an den 
Ämtern sowie die Förderung der Digitalisierung. Die Halbierung des Pflanzenschutzes 
wurde als Maßnahme formuliert, die neben der Landwirtschaft auch weitere Anwendungs-
bereiche, wie Kommunen oder Haus- und Kleingärten erfasst. Im Mai 2021 erklärte Staats-
ministerin Michaela Kaniber das Ziel den Einsatz von chemisch synthetischen Pflanzen-
schutzmitteln um 50 % zu reduzieren und kündigte den Aktionsplan „Pflanzenschutz 2028“ 
an. Als Ausgangsbasis für den Pflanzenschutzmitteleinsatz in Bayern soll das 5-jährige Mit-
tel der Jahre 2014 bis 2018 verwendet werden. Im März 2022 bekannte sich der Bayerische 
Landtag zum Aktionsplan zur Halbierung des chemisch-synthetischen Pflanzenschutzes in 
Bayern bis 2028.  

Es ist wichtig, die Umsetzung und Wirksamkeit des Maßnahmenpakets zu überprüfen. Hier-
für bedarf es verlässlicher Angaben zur jährlichen Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln. 
Weiterhin braucht es eine Basislinie, die die Ausgangslage abschätzt. Daten zur Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln in landwirtschaftlichen, gärtnerischen, weinbaulichen oder an-
deren Kulturen, die den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Bayern praxisnah abbilden, 
werden bisher in ausreichendem Umfang nicht erhoben. 

Regionale Besonderheiten haben einen großen Einfluss auf das Schaderregeraufkommen 
und damit auf die Intensität des Pflanzenschutzes (29). Daten aus bundesweiten Erhebungen 
zum Pflanzenschutzmitteleinsatz in der Landwirtschaft lassen nur begrenzt Rückschlüsse in 
einzelnen Bundesländern zu, da regionale oder kulturspezifische Anwendungsbedingungen 
nicht berücksichtigt werden. Ähnlich ist die Situation bei den Zahlen zum bundesweiten 
Absatz an Pflanzenschutzmitteln, die jährlich durch das BVL veröffentlicht werden. Hinzu 
kommt, dass das Absatzjahr nicht gleich dem Verwendungsjahr sein muss. Zur Beschrei-
bung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes in Bayern werden daher im landwirtschaftlichen 
Bereich insbesondere Daten der Marktforschung und Daten bayerischer Praxis-Betriebe 
herangezogen. 

In dem vorliegenden Bericht wird erstmals die Entwicklung des Pflanzenschutzmittelein-
satzes in Bayern seit 2014 beschrieben und die Schätzung einer vorläufigen Basislinie be-
zogen auf den Referenzzeitraum von 2014 bis 2018 für das Ziel einer 50 %-Reduktion des 
Einsatzes chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel bis 2028 vorgestellt. Als chemisch-
synthetische Pflanzenschutzmittel werden Pflanzenschutzmittel verstanden, deren Wirk-
stoffe nicht im ökologischen Landbau zugelassen sind6. Anwendungen im Vorratsschutz 
und inerte Gase (Kohlendioxid) werden nicht in die Betrachtung einbezogen. 

 

 
6 Gemäß Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2021/1165 über die Zulassung bestimmter Erzeugnisse 
und Stoffe zur Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion und zur Erstellung entsprechender 
Verzeichnisse. 



Pflanzenschutzmitteleinsatz in Bayern 29 
 
 

2 Pflanzenschutzmitteleinsatz in Bayern 

2.1 Landwirtschaft 

2.1.1 Dauergrünland 

Dauergrünland nimmt in Bayern eine Fläche von etwa 1,06 Mio. ha (2022) ein. Das ent-
spricht 34 % der landwirtschaftlichen Fläche und 15 % der Gesamtfläche Bayerns (30). Be-
reits seit 1. August 2019 verbietet das Bayerische Naturschutzgesetz die Umwandlung von 
Dauergrünland in Ackerland und seit 1. Januar 2022 den flächenhaften Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln.7 Ein flächiger Herbizideinsatz ist nur noch in Ausnahmefällen nach Ge-
nehmigung der Naturschutzbehörde möglich. Auf Grünlandflächen in Gebieten mit Bedeu-
tung für den Naturschutz (z. B. Naturschutzgebiete, Nationalparks, gesetzlich geschützte 
Biotope und FFH-Gebiete) ist der Herbizideinsatz grundsätzlich nicht zulässig.8 Im Einzel-
fall können Ausnahmen zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt oder zur Ab-
wendung erheblicher wirtschaftlicher Schäden zugelassen werden. Bei Bedarf werden 
Pflanzenschutzmittel gezielt gegen Giftpflanzen (Herbstzeitlose, Kreuzkräuter, Scharfer 
Hahnenfuß, etc.) oder für die Tierfütterung wenig geeignete Pflanzen (Brennnesseln, Dis-
teln, Ampfer, etc.) eingesetzt. Durch das Verbot des flächenhaften Pflanzenschutzmittelein-
satzes ist die Einzelpflanzenbehandlung zum Standard geworden.  

 

 

Abb. 10: Auf Grünland ist der Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel nur 
sehr eingeschränkt möglich (Foto: Hans-Peter Oetelshofen, LfL). 

 
7 Gemäß Artikel 3 Absatz 4 BayNatSchG. 
8 Gemäß § 4 PflSchAnwV. 
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2.1.2 Ackerbau- und Sonderkulturen 

Für den vorliegenden Bericht wurden Daten zum Pflanzenschutz in wichtigen Ackerbau- 
(Mais, Winterweizen, Gerste, Winterraps, Zuckerrüben und Kartoffeln) und Sonderkulturen 
(Apfel, Weinreben, Hopfen) verwendet, um die Entwicklung des Pflanzenschutzmittelein-
satzes in Bayern von 2014 bis 2022 zu beschreiben. Die genannten Kulturen decken ca. 
83 % der konventionell bewirtschafteten Fläche mit Status Ackerland oder Dauerkultur ab 
und sind besonders relevant für den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutz-
mitteln. 

Marktforschungsfirmen sammeln regelmäßig Daten zum Pflanzenschutz auf landwirt-
schaftlichen Betrieben. Die erhobenen Daten werden hochgerechnet, so dass Rückschlüsse 
auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln getroffen werden können. Dabei werden sog. 
Paneldaten verwendet, d. h. auf ausgewählten Betrieben werden jährlich Interviews zum 
Pflanzenschutzeinsatz in den wichtigsten Kulturarten durchgeführt und die Ergebnisse sind 
repräsentativ (31). Für den Zeitraum von 2014 bis 2022 wurden Daten des Marktfor-
schungsunternehmens Kynetec Germany GmbH zum Pflanzenschutz in Mais (durchschnitt-
lich 438 befragte Betriebe pro Jahr), Winterweizen (373), Wintergerste (294), Sommer-
gerste (106), Winterraps (115), Zuckerrüben (133), Kartoffeln (100), Apfel (14) und Wein-
reben (44) ausgewertet. Die Auswahl der befragten Betriebe durch Kynetec erfolgte nach 
Anbaufläche der einzelnen Kulturen. In jeder Kultur wurden alle wichtigen Anbauregionen 
in Bayern einbezogen. Je Region wurden die Anzahl der Betriebe, die die jeweilige Kultur 
anbauen, sowie deren Verteilung nach Betriebsgrößenklassen berücksichtigt und die erho-
benen Daten nach der Befragung je Region und Kultur dahingehend für die Flächen 
gewichtet. Maßnahmen im Rahmen von Stoppel-, Zwischenfrucht oder Vorsaatbehandlun-
gen wurden von Kynetec nicht systematisch erfasst. Es wurden keine Daten zum Einsatz 
von Molluskiziden zur Behandlung gegen Schnecken erhoben. 

Die Daten zum Pflanzenschutz im Hopfen stammen von bayerischen PAPA-
Erhebungsbetrieben und Vergleichsbetrieben des NAP, welche jeweils ihr Einverständnis 
zur Datennutzung erklärt hatten. Bei der Auswahl der Betriebe wurde auf Repräsentativität 
hinsichtlich Betriebsgrößen und regionaler Verteilung geachtet (30 Betriebe pro Jahr).  

Alle Daten beziehen sich auf das jeweilige Erntejahr, d.h. Pflanzenschutz, der beispiels-
weise im Herbst 2013 auf den Flächen für die Ernte 2014 erfolgte, wird zum Erntejahr 2014 
gezählt.  



Pflanzenschutzmitteleinsatz in Bayern 31 
 
 
2.1.2.1 Mais 

Mais reagiert während der Jugendentwicklung auf Unkrautkonkurrenz sehr empfindlich 
(32). Ohne eine ausreichende Unkrautbekämpfung kann sich die Kultur nicht etablieren. 

 

 

Abb. 11: Starke Verunkrautung mit Ackerschachtelhalm. Ohne eine ausreichende Un-
krautbekämpfung kann sich Mais nicht etablieren (Foto: Hans-Peter Oetelshofen, LfL). 

 

Der Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln bezieht sich im Maisanbau 
nahezu vollständig auf Herbizid-Anwendungen (Abb. 12, Tab. 6). Laut Hochrechnung gin-
gen die eingesetzte Wirkstoffmenge im Zeitraum 2014 bis 2022 von 706 auf 486 t und die 
Wirkstoffmenge pro Hektar von 1,3 auf 0,9 kg/ha zurück. In seltenen Fällen werden Insek-
tizide gegen den Maiszünsler (Ostrinia nubilalis) eingesetzt. Mechanische Zerkleinerung 
und tiefes Unterpflügen der Maisstoppeln sind wirksame Maßnahmen gegen diesen 
Schaderreger. Daneben besteht die Möglichkeit der biologischen Bekämpfung mittels 
Trichogramma-Schlupfwespen. Die Behandlungshäufigkeiten blieben von 2014 bis 2022 
konstant (Abb. 13, Tab. 9). Mais wurde durchschnittlich einmal pro Jahr mit Herbiziden 
behandelt.  
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Abb. 12: Hochgerechnete Menge der in Mais von 2014 bis 2022 eingesetzten chemisch-
synthetischen Wirkstoffe in t nach Wirkungsbereich und in kg/ha (Quelle: Kynetec)  

 

 

Abb. 13: Mittlere Behandlungshäufigkeiten mit chemisch-synthetischen Pflanzenschutz-
mitteln und deren 95 %-Vertrauensintervalle (vertikale Linien) nach Wirkungsbereichen 
in Mais von 2014 bis 2022 (Quelle: Kynetec) 
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2.1.2.2 Winterweizen 

Wichtige Pilzkrankheiten im Winterweizen sind insbesondere Mehltau, Gelb- und Braun-
rost, DTR-Blattdürre, Septoria-Blattdürre, sowie Ährenfusariosen. Zu den wichtigsten 
Schädlingen zählen das Getreidehähnchen und Blattläuse. Die Unkrautbekämpfung sichert 
sowohl die Erntequalität als auch den Ertrag in der Saison und hilft die Unkrautflora bzw. 
das Unkrautsamenpotential in der Fruchtfolge zu kontrollieren. 

 

 

Abb. 14: Septoria-Blattdürre (Foto: Hans-Peter Oetelshofen, LfL) 

 

Die hochgerechnete Menge an chemisch-synthetischen Wirkstoffen ging vom Mittel der 
Jahre 2014 bis 2018 (719 t) bis 2022 (504 t) um 30 % zurück (Abb. 15, Tab. 6). Der Anteil 
der Fungizide an der Gesamtwirkstoffmenge war am höchsten im Jahr 2017 mit 62 % und 
ging bis 2022 zurück bis auf 46 %. Demgegenüber stieg der Anteil der Herbizide von 27 % 
auf 43 % an, während Wachstumsregler bei durchschnittlich 10 % liegen. Insektizide haben 
eine mengenmäßig geringe Bedeutung. Die Wirkstoffmenge pro Hektar weist einen signi-
fikant rückläufigen Trend auf und ging zurück von 1,3 kg/ha (Mittel der Jahre 2014 bis 
2018) auf zuletzt 1,1 kg/ha (2022). 

Durchschnittlich wurden Fungizide von 2014 bis 2017 1,7-mal eingesetzt und in den Folge-
jahren nur noch 1,3-mal (Abb. 16, Tab. 9). Diese Entwicklung zeigt sich auch an den jähr-
lichen mittleren Werten (Mediane), welche bei den Fungiziden von zwei Behandlungen pro 
Saison im Zeitraum 2014 bis 2017 zurückgingen auf nur eine Behandlung pro Saison seit 
2018. Dagegen wurden Herbizide im Mittel einmal pro Saison angewandt. Seit 2018 werden 
Wachstumsregler weniger häufig verwendet als im Zeitraum von 2014 bis 2017 (durch-
schnittlich 0,9-mal gegenüber 1,1-mal). Insektizide wurden über die Jahre im Schnitt auf 
weniger als der Hälfte der Fläche eingesetzt. 
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Abb. 15: Hochgerechnete Menge der in Winterweizen von 2014 bis 2022 eingesetzten che-
misch-synthetischen Wirkstoffe in t nach Wirkungsbereich und in kg/ha (Quelle: Kynetec)  
 

 

Abb. 16: Mittlere Behandlungshäufigkeiten mit chemisch-synthetischen Pflanzenschutz-
mitteln und deren 95 %-Vertrauensintervalle (vertikale Linien) nach Wirkungsbereichen 
in Winterweizen von 2014 bis 2022 (Quelle: Kynetec) 
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2.1.2.3 Gerste 

Wichtige Pilzkrankheiten in der Gerste sind insbesondere die Ramularia-Sprenkelkrankheit, 
die Netzfleckenkrankheit, Rhynchosporium-Blattfleckenkrankheit, Zwergrost und Mehltau. 
Das Hauptziel einer gezielten Krankheitsbekämpfung liegt in der Gesunderhaltung des mitt-
leren und oberen Blattapparates. Die Unkrautbekämpfung sichert sowohl die Erntequalität 
als auch den Ertrag in der Saison und hilft die Unkrautflora bzw. das Unkrautsamenpotential 
in der Fruchtfolge zu kontrollieren. Zu den wichtigsten Schädlingen zählen das Getreide-
hähnchen und Blattläuse. 

 

Abb. 17: Ramularia-Sprenkelkranheit (Foto: Hans-Peter Oetelshofen, LfL) 

 

Wintergerste 

Die hochgerechnete Menge an chemisch-synthetischen Wirkstoffen in der Wintergerste 
zeigt einen rückläufigen Trend im Zeitraum von 2016 (485 t) bis 2021 (322 t) und einen 
Anstieg im Jahr 2022 (374 t) (Abb. 18, Tab. 6). Die Wirkstoffmenge pro Hektar lag im 
Mittel der Jahre bei 1,6 kg/ha und zeigt einen schwach rückläufigen wenngleich nicht sig-
nifikanten Trend. Der Anteil der Herbizide an der Gesamtwirkstoffmenge ging im Zeitraum 
von 2014 bis 2019 von rund zwei Dritteln zurück bis auf weniger als die Hälfte und stieg in 
den Folgejahren wieder an. Der Anteil der Wachstumsregler bewegt sich jährlich zwischen 
4 % und 7 %. Insektizide spielen mengenmäßig eine untergeordnete Rolle. Der dominie-
rende fungizide Wirkstoff von 2014 bis zum Wegfall der EU-Genehmigung 2020 war 
Chlorthalonil (bis zu 24 % Anteil an der Gesamtwirkstoffmenge). Der herbizide Wirkstoff 
Isoproturon, dessen EU-Genehmigung 2016 nicht erneuert wurde, hatte im Zeitraum von 
2014 bis 2017 mit bis zu 20 % einen maßgeblichen Anteil an der Gesamtwirkstoffmenge. 

Der mittlere Wert (Median) der Behandlungshäufigkeit bei Herbiziden bzw. Fungiziden lag 
im Zeitraum von 2014 bis 2022 konstant bei einer Behandlung pro Saison (durchschnittlich 



36 Pflanzenschutzmitteleinsatz in Bayern 
 
1,1 bzw. 1,0). Die durchschnittliche Behandlungshäufigkeit bei Wachstumsreglern (0,5-0,7) 
deutet darauf hin, dass auf mindestens der Hälfte der Fläche in Bayern eine Maßnahme zur 
Halmstabilisierung gemacht wurde (Abb. 19, Tab. 9). Insektizid-Behandlungen hatten nur 
eine geringe Bedeutung.  

 

 

Abb. 18: Hochgerechnete Menge der in Wintergerste von 2014 bis 2022 eingesetzten che-
misch-synthetischen Wirkstoffe in t nach Wirkungsbereich und in kg/ha (Quelle: Kynetec) 

 

 

Abb. 19: Mittlere Behandlungshäufigkeiten mit chemisch-synthetischen Pflanzenschutz-
mitteln und deren 95 %-Vertrauensintervalle (vertikale Linien) nach Wirkungsbereichen 
in Wintergerste von 2014 bis 2022 (Quelle: Kynetec) 
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Tab. 6: Hochgerechnete Menge der in Bayern von 2014 bis 2022 eingesetzten chemisch-
synthetischen Wirkstoffe in t nach Wirkungsbereich und Kulturen und insgesamt 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Fungizide          
Winterweizen 403 432 502 422 333 309 234 219 231 
Wintergerste 134 140 179 182 179 179 156 133 146 
Sommergerste 49 47 44 57 62 66 30 44 67 
Winterraps1 47 48 40 46 58 41 36 39 38 
Zuckerrüben 33 23 28 31 25 53 47 18 14 
Kartoffeln 202 215 228 223 218 209 238 200 114 
Hopfen 92 63 93 103 91 100 133 152 115 
Weinreben 64 52 53 45 46 45 41 60 38 
Apfel 11 10 10 9 10 9 9 15 10 
Gesamt 1.036 1.031 1.179 1.118 1.022 1.011 923 881 773 

Herbizide          
Mais 706 698 668 624 575 597 551 549 486 
Winterweizen 252 251 270 181 181 210 185 204 217 
Wintergerste 267 264 276 199 201 177 190 170 206 
Sommergerste 29 27 24 18 25 21 20 16 20 
Winterraps 160 140 115 141 173 118 106 110 127 
Zuckerrüben 253 206 250 296 283 269 250 283 282 
Kartoffeln2 122 133 132 113 111 115 118 102 108 
Hopfen 3 2 4 3 1 4 5 5 5 
Weinreben 4 3 2 2 2 1 1 1 1 
Apfel 1 1 1 1 1 1 1 1 < 0,5 
Gesamt 1.798 1.725 1.742 1.578 1.553 1.512 1.428 1.442 1.453 

Insektizide          
Mais < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 
Winterweizen 3 2 1 3 2 2 3 1 2 
Wintergerste < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 
Sommergerste < 0,5 1 < 0,5 < 0,5 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 
Winterraps 15 14 8 11 14 10 9 6 6 
Zuckerrüben < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 2 1 < 0,5 1 
Kartoffeln2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 
Hopfen 2 2 7 8 13 9 6 6 9 
Weinreben < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 
Apfel3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 
Gesamt 23 22 19 26 32 28 23 15 20 

Wachstumsregler          
Winterweizen 75 85 67 77 52 56 40 47 54 
Wintergerste 19 19 29 29 19 23 14 19 22 
Sommergerste 4 4 4 4 3 6 5 6 5 
Kartoffeln < 0,50 < 0,5 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 4 5 1 
Weinreben < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 
Apfel < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 
Gesamt 97 108 100 111 74 86 64 77 82 

Gesamt 2.954 2.887 3.041 2.832 2.682 2.636 2.437 2.414 2.328 

1 inkl. Wachstumsregler im Winterraps; 2 inkl. Wirkstoffe zur Krautabtötung in Kartoffeln; 3 inkl. Akarizide im Apfel 
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Tab. 9: Mittlere Behandlungshäufigkeiten mit chemisch-synthetischen Pflanzenschutz-
mitteln nach Wirkungsbereichen und Kulturen 2014 bis 2022  
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Mais          

Herbizide 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 

Insektizide < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Winterweizen          

Fungizide 1,6 1,7 1,8 1,6 1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 

Herbizide 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 

Insektizide 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 

Wachstumsregler 1,1 1,2 1,1 1,2 0,9 1,0 0,8 1,0 0,9 

Wintergerste          

Fungizide 0,9 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 

Herbizide 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Insektizide 0,1 0,1 < 0,05 < 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Wachstumsregler 0,5 0,5 0,7 0,7 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 

Sommergerste          

Fungizide 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 

Herbizide 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Insektizide 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 

Wachstumsregler 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 

Winterraps          

Fungizide 1,7 1,9 1,9 2,0 2,0 1,7 1,7 1,8 1,8 

Herbizide 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,9 1,9 

Insektizide 2,4 3,1 2,0 2,2 2,2 2,5 2,4 2,4 2,4 

Zuckerrüben          

Fungizide 1,3 1,0 1,2 1,2 1,1 1,4 1,4 1,2 0,8 

Herbizide 3,7 3,5 3,6 3,7 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 

Insektizide < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,1 0,4 0,4 0,1 0,3 

Kartoffeln          

Fungizide 6,1 5,5 6,9 6,1 6,2 5,9 6,5 7,5 5,9 

Herbizide 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 

Insektizide 1,1 1,1 1,0 1,3 1,1 1,1 1,2 1,1 1,3 

Krautabtötung 1,1 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,6 

Wachstumsregler < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
Hopfen          

Fungizide 6,4 4,8 7,1 5,6 5,9 6,4 7,1 7,5 6,1 

Herbizide 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Insektizide/Akarizide 2,5 2,4 3,1 2,8 3,2 2,2 2,5 2,2 3,5 

Weinreben          

Fungizide 8,1 7,4 8,4 7,8 7,1 7,4 6,6 8,6 6,6 

Herbizide 1,2 0,8 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,4 

Insektizide 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 

Wachstumsregler < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Apfel          

Akarizide 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 < 0,05 < 0,05 0,1 

Fungizide 14,3 12,5 17,3 11,3 10,0 10,5 9,1 12,9 10,4 

Herbizide 1,7 1,5 1,8 1,5 1,5 1,0 1,0 1,2 0,9 

Insektizide 3,5 3,3 4,0 3,4 3,1 3,0 2,9 2,3 3,4 

Wachstumsregler 1,0 0,6 0,9 0,9 1,0 1,00,9 0,5 1,0 0,9 


